
Keine Tötung auf Verlangen, denn GOTT gibt das Leben und nur ER hat das 
Recht es wieder zu nehmen, so wie es IHM gefällt. 
Alles andere ist Mord und wer kann damit vor GOTT sich verantworten. 
Schutz gegen Sterbehilfe ist durch ein Verfassungsgesetz unbedingt zu erhöhen, sonst macht 
sich auch der Staat 
mitschuldig. 
  
Ingrid Havlik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eingelangt am 9. September 2014 
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